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als er einen tapferen hessischen Musketier auf—
forderte, sich eine Gnade zu erbitten und dieser
ihm antwortete: „Wenns denn ja so sein soll,
ich bin 25 Jahre bei den Füßern gewesen, nun
möcht' ich's doch auch einmal bei den Reitern
probieren.“ So etwas meinte der Prinz, wäre
noch nicht dagewesen. Nun ja, so ist der Hesse,
und daher kam es, daß namentlich unter dem
ausgezeichneten Heerwesen des Landgrafen Carl
die Hessen überall Wunder der Tapferkeit ») ver—
richteten. Sie fochten vor Nekroponte und Belgrad,
sie standen in Böhmen und'am St. Gotthardt,
sie schlugen sich in Dänemark, in Schweden uund
auf der Insel Rügen; sie halfen Wien im Türken—
kriege entsetzen und erstürmten Ofen; sie erbeuteten
in der Schlacht von Patrasso ein türkisches Lager,
und fochten bei der Einnahme von Lepanto und
Korinth, wie bei der Eroberung von Athen, sie
zeichneten sich aus in Spanien und Holland; sie
fochten gegen Ludwig XIV. um die Deutschlaud
zugefügten Unbilde zu rächen, und entschieden
als Soldtruppen unler Führung ihres Prinzen
Friedrich bei Blenheim den Sieg über „die
unüberwindlichsten Schaaren des Erdballs“, wie
sie nicht minder die hannoversche Dynastie auf
dem Throne von Großbritanien befestigen halfen.
Und wohl gemerkt: zu diesen Siegen wurden die
hessischen Truppen meist von hessischen Prinzen
geführt, die mit ihren Soldakten Wunden
und den Tod davon trugen.

Dieser kriegerische Geist, sowie der Ruf der
Tapferkeit, waren es jedoch zunächst nicht, was

bei uns zum Abschluß von Subsidienverträgen
nöthigte, sondern der Umstand, daß der geistvoölle
Landgraf Carl, früher als irgend Jemand, die
Kriegswolken im Westen bemerkte und deshalb
seine Streitkräfte vermehrte. Niemaud im Lande
dachte an einen Krieg, die Landschaft sowie die
Ritterschaft verweigerten daher das Geld zu den
Rüstungen, und lediglich aus diesem Grunde wurde,
nach, der vorausgegangenen Soldgebung eines
hessischen Regimentes an die Republik Venedig,
der erste großere hessische Subsidienvertrag und
zwar mit den Niederlanden **) abgeschlossen, denn
nur dadurch war es möglich, den für die Folge
so nothwendig gewordenen Kriegsfonds zu büden

*) Dasselbe gilt übrigens auch von späterer Zeit.
Der preußische General BValentini 3. B. stellt aus dem
Feldzuge von 1792 den Hessen das Zeugniß aus, sie seien
„mitten im Verfall der deutschen Truppen ein stehen ge—
bliebenes Musterbild.“ Ueberhaupt waren in dem Kriege
gegen Frankreich gerade diejenigen deutschen Armeen die
besten und tapfersien, welche den amerikanischen Feldzug
mitgemacht hatten, nämlich die hessische und braunschweigische

*9) Eine Abschrift desselben in holländischer Sprache
befindet fich auf der Landesbibliothek. Siehe auch Zeil—
schrift des Vereins für hess Geschichte und Landesfunde“
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Daß an der Spitze der betreffenden Truppen des
Landgrafen eigener zweiter Sohn, Prinz Carl,
stand und das Kommando führte, soll hierbei
nicht unerwähnt gelassen werden.

Inzwischen bildete sich diese Art der Traktat—
ichließung auf Stellung von Truppen immer
veiter aus. Großbritannien schloß 1734 mit
Dänemark einen Subsidienvertrag ab, dem füns
Jahre später der Vertrag Dänemarks mit Frank—
reich folgte. Am 3. Juni 1747 wurden der

Subsidienvertrag zwischen Frankreich und Schweden
und gleichzeitig verschiedene Verträge Frankreichs
mit italienischen Staaten sowie der Republik Genuag
abgeschlossen. Preußen hatte mit Großbritannien
zu Westmünster am 18. November 1742 ein

Bündniß geschlossen und sich darin zur Stellung
»on Truppen verpflichtet, welchem Bündniß die
Konvention vom 26. August 1745 und die

Traktate vom 16. Januar 1756, 16. Februar

1756, 4. April 1758 und 7. Dezember 1758

folgten, während Großbritannien auch mit Rußland
einen Subsidienvertrag abschloß und gleiche Ver—
träge 1746 und 1750 „au Nom de la Très-Sainte

Prinité“ mit Kur-Bayern eingegangen war.
Wir sehen, das 18. Jahrhundert war so recht

eigentlich das Jahrhundert dieser Soldverträge.
Es kann also nicht Wunder nehmen, daß mäan
auch in Hessen in einer so unruhigen Zeit diese
Praxis übte, zumal seit 1757 der König von
„Frankreich sich an den Hessen-Kassel'schen Landen
rächen“ zu wollen erklärt hatte, weil es der

Landgraf nicht mit den Pflichten eines deutschen
Reichsstandes vereinbaren konnte, der Konvention
im Kloster Seven zwischen Frankreich und Groß—
britannien sich zu bequemen.

Also auch politisch läßt sich gegen die
hessischen Subsidienverträge nichts einwenden.
Denn daß ein Schlachtfeld der hessischen Truppen
zufällig in Amerika lag, darauf kommt es ver—
nünftiger Weise nicht an. Sandte doch Würtem—
derg, auf Grund eines holländischen Traktates,
seine Truppen über das Meer nach dem Cap.
Und wie es überhaupt völkerrechtlich keinen Unter—
schied gab zwischen Subsidienverträgen über zu
stellende oder nur parat zu haltende
Soldaten, so bestand auch kein Unterschied in
dem Orte der Verwendung der ersteren.

Mit Fug und Recht urtheilt daher ein
Jessischer Geschichtsforscher *) so: „Die Subsidien—
derträge verstießen aber gegen die damals
)errschende Gesinnung um so weniger, als über—
Jaupt fast alle Heere durch Werbung zusammen
gebracht wurden, auch in Hessen die hierzu be—
timmte Mannschaft nicht eiwa zwanagsweise aus—

*) Weltgeschichtliche Momente der Geschichte Hessens
von Dr. H. E. Bezzenberger, S. 39. 40 und 43.


